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Der Satzungsbeschluß des Rates wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

im Amtsblatt für die Stadt Recklinghausen Nr. 05  vom   03.02.2015

unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung und das Entfallen der

Genehmigung bekannt gemacht.

Recklinghausen, den 04.02.2015

Bürgermeister

i.A.

gez. M. Weber

Städt. Oberbaurat

   gez. A. Rapien

   Ltd. Städt. Baudirektor

gez. D. Schwetlick

Technischer Beigeordneter

i.V.

Baudezernat

i.A.

Für die städtebauliche Planung

Bürgermeister

Maßst.

Gez.

Bearb.

1 : 1000

M. Schmidt

M. Bollinger

  Stadt  Recklinghausen

  Bebauungsplan Nr. 161

    - Gewerbegebiet Alte Grenzstraße -

für einen Bereich zwischen Ortlohstraße, ehemalige

Grubenanschlussbahn (im Osten und Süden) und Alte

Grenzstraße

Die Planunterlagen mit Stand 08.2013 entsprechen den

Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.

Recklinghausen, den 26.08.2013

Bürgermeister

i.A.

gez. J. Holzapfel

Diplom-Ingenieur Vermessung

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde gem. § 3 Abs. 1 BauGB

durchgeführt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß

§ 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB beteiligt.

Recklinghausen, den 10.02.2014

Bürgermeister

i.A.

gez. M. Weber

Städt. Oberbaurat

Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen erfolgte

gem. § 3 Abs. 2 BauGB  i.V.m. § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB

in der Zeit vom 07.01.2014 bis 07.02.2014 einschließlich.

Recklinghausen, den 10.02.2014

Bürgermeister

i.A.

gez. M. Weber

Städt. Oberbaurat

Der Rat der Stadt Recklinghausen hat am 28.04.2014

diesen Plan gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

Recklinghausen, den 29.04.2014

Bürgermeister

gez. W. Pantförder

Pantförder

Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich

Gewerbegebiete

Maß der baulichen Nutzung

GRZ

GFZ

II

Grundflächenzahl

Geschoßflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als

Höchstgrenze

Industriegebiete

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

Baugrenze zugleich Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Flächen für Versorgungsanlagen

Umformerstation

Gebäude, die dem

Denkmalschutz unterliegen

D

Nachrichtliche Übernahme

Bestandsangaben

Öffentliche Gebäude,

Wohngebäude

Wirtschaftsgebäude,

Industriegebäude

Linien und Grenzen

Abgrenzung unterschiedlicher

Nutzung

Grenze des räumlichen

Geltungsbereiches

Zeichenerklärung

H zulässige Höhe baulicher

Anlagen

Schachtschutzbereiche

stillgelegte

Bergbauschächte

Planbestimmende Maße

Verlängerungen

Abstandsmaß

6.0

3.0 Abstandsmaß

Sonstige Planzeichen

MI

Mischgebiete

Lärmpegelbereiche

siehe textl. Teil

Sonstige Angaben

Kennzeichnungen

Richtungssektoren

siehe textl. Teil

Art der baulichen Nutzung

Gemischte Bauflächen

Gewerbliche Bauflächen

BP

Unterer Bezugspunkt

für die Höhenfestsetzungen

Flächen die von der Bebauung

mit Gebäuden freizuhalten sind

Mit Leitungsrecht zu

belastende Flächen

GE

GI


